
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage
öffentlich

Fachbereich / Betrieb (Geschäftszeichen) Datum Drucksachen-Nummer

Stadtentwicklung - 6.1 27.08.2018 Fb 6/279/2018
Beratungsfolge voraussichtlicher

Sitzungstermin
TOP Ein Für Geg Ent Bemerkungen

Ausschuss für Stadtentwicklung 12.09.2018

Betreff:

Bebauungsplan 01-48A "Kreiskrankenhaus", 2. (beschleunigte) Änderung
Ortsteil: Detmold Nord
Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt

I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes 01-48A „Kreiskrankenhaus“, 2. (beschleunigte) Änderung
Ortsteil: Detmold Nord
Änderungsgebiet: OP-Bereich (östlich des Bettenhochhauses (Haus I), südöstlich der

Familienklinik (2. Nordflügel) und nördlich vom Haus II (ehemaliger Kreißsaal))

II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach §
2 (4) BauGB anzuwenden.

Das Verfahren wird der Prioritätenstufe IV* zugeordnet.

Der Flurkartenauszug mit der verbindlichen Grenzdarstellung hing im Sitzungssaal aus.

*= Quereinsteigerplan

Sachdarstellung / Begründung:

Der Verwaltung liegt mit Datum vom 31.07.2018 ein Antrag der Klinikum Lippe GmbH (KLG) auf Änderung
des Bebauungsplanes 01-48A „Kreiskrankenhaus“ für den Bereich des OP-Traktes vor (siehe Anlage).

Die KLG legt in ihrer umfangreichen Antragsbegründung die fachlichen und zeitlichen Notwendigkeiten für
die geplante Sanierung und Erweiterung des aus den 1970er Jahren stammenden OP-Traktes dar. Es
handelt sich hierbei in erster Linie um eine qualitative Bestandspflege des Funktionsbereiches „OP“, um
sich den stetig steigenden funktionalen und hygienischen Standards im Krankenhauswesen auch baulich-
räumlich anzupassen. Gleichzeitig soll auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen eine Prozess- und
Ablaufoptimierung erreicht werden, um den OP-Betrieb in seinem heutigen Umfang und mit moderaten
zukunftsfähigen Erweiterungsoptionen auf eine wirtschaftlich tragfähige Basis zu stellen.
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Dazu sollen u. a. die heute teilweise noch dezentral in den medizinischen Fachabteilungen verorteten OP-
Säle in den zentralen OP-Trakt verlagert werden und sämtliche OP-relevanten Funktionsbereiche für OP-
Vorbereitung, -durchführung und –nachbereitung für Personal, Patienten und Material räumlich konzentriert
werden. Ebenso soll eine räumliche Anbindung an zukünftig im Haus zu konzentrierende vier ambulante
OP-Einheiten geschaffen werden. Mit dem vergrößerten dreigeschossigen OP-Trakt (oberstes Geschoss=
Technikgeschoss über ca. 50 % der Grundfläche, mittleres Geschoss= OP-Säle, unteres Geschoss=
Personalschleusen, Sterilgutversorgung, Logistik, Anbindung an Wirtschaftshof auf reduzierter
Grundfläche) soll der größte Teil des südlich vorhandenen und künftig zu erweiternden Wirtschaftshofes
durch Aufständerung überbaut werden. Mögliche Beeinträchtigungen, die aus einer solchen „vertikalen
Stapelung“ unterschiedlich sensibler Funktionsbereiche mit „Unterfahrung“ des OP-Geschosses durch
Liefer-LKW´s evtl. resultieren könnten, sollen durch statische Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Die mit diesem Konzept verbundene Erweiterung der Baufläche des OP-Traktes ist von den Festsetzungen
des rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht ausreichend abgedeckt. Der Bebauungsplan aus dem Jahr
2003 basiert relativ flächengenau auf der ursprünglichen Zielplanung des Klinikums aus dem Jahr 2001.
Diese Zielplanung sah für den OP-Trakt und den südlich angrenzenden Wirtschaftshof noch eine andere
bauliche Konstellation vor, die jedoch bis heute nicht umgesetzt wurde (=Abriss Haus II mit ehemaligem
Kreißsaal, karreeartiger Neubau mit Erweiterung des OP-Traktes nach Osten, mit Überbauung der Zufahrt
zum Wirtschaftshof von der Hofstraße und Ausbildung eines Innenhofes als Wirtschaftshof mit Wendeplatz
für Liefer-LKW´s, Abriss und Verlagerung der unter dem geplanten Innen-/Wirtschaftshof unterirdisch
vorhandenen Gebäudeteile und Funktionsbereiche). Dementsprechend ist der geplante Innen-
/Wirtschaftshof im Bebauungsplan als nicht überbaubare Fläche festgesetzt. Östlich der für den geplanten
karreeartigen Neubau festgesetzten Bauflächen setzt der Bebauungsplan Grünfläche fest, die als
geplanter, von Nordost nach Südwest verlaufender Grünzug teilweise vorhandene Rasenflächen und
teilweise (geplant) abzureißende Gebäudeteile von Haus II umfasst. Die aktuell beantragte Erweiterung
des OP-Traktes nimmt mit ihrer Grundfläche den als nicht überbaubare Fläche festgesetzten Innen-
/Wirtschaftshof im Süden zu ca. 2/3 in Anspruch und ragt im Osten ca. 10,50 m in die festgesetzte
Grünfläche hinein. Hier müssten im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes die Festsetzungen zu
Baugrenzen, Geschossigkeit und Gebäudehöhen (NHN-Höhen) entsprechend angepasst werden.

Grundsätzlich verbleibt der OP-Trakt und der Wirtschaftshof aber an derselben Stelle im inneren Bereich
des Klinikum-Komplexes. Auch die Zufahrt zum Wirtschaftshof über Robert-Koch-Straße und Hofstraße
wird nicht verändert, sodass die Planung keine städtebaulich relevanten Außenwirkungen auf die
Wohnnachbarschaft oder auf die Öffentlichkeit entfaltet. Die Bebauungsplanänderung soll gemäß § 13a
BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, da es
sich hier im Sinne des Gesetzes um eine klassische Maßnahme der Innenentwicklung handelt (=
Nachverdichtung im Bestand).

Die KLG weist in ihrer Antragsbegründung auch auf ihre Gesamtstrategie „Gesundheitscampus Detmold
2025“ hin.
Diese neue Zielplanung ergibt sich aus einem umfassenden Umstrukturierungs- und
Modernisierungsprozess für den gesamten Klinikbetrieb, in dem die gestiegenen Anforderungen an die
Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums wie auch die Anforderungen des Gesundheitssystems an einen
solchen Krankenhausstandort berücksichtigt werden sollen. Ebenso ergeben sich aus der aktuell
entschiedenen Aufnahme des Klinikums Lippe in den von der Universität Bielefeld für den neuen
Studiengang Medizin gebildeten „Uniklinik-Verbund OWL“ neue Entwicklungsperspektiven, Chancen und
Herausforderungen für den Standort Detmold, die in der Gesamtstrategie „Gesundheitscampus Detmold
2025“ ihren baulich-räumlichen Niederschlag finden sollen.
Die entsprechenden „nach außen sichtbar werdenden“ Planungs-Bausteine dieser Zielplanung sind in der
Antragsbegründung kurz beschrieben und schematisiert räumlich dargestellt. Auch für diese Vorhaben
muss der rechtskräftige Bebauungsplan (umfassend) geändert werden, da die ursprüngliche Zielplanung
aus 2001 und die neue Zielplanung 2025 in wesentlichen Bestandteilen nicht deckungsgleich sind.
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Die von der KLG aufgezählten Planungsbausteine entfalten erhebliche Außenwirkungen und müssen
daher in einer ganzheitlichen Betrachtung hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen untereinander und ihrer
städtebaulichen Auswirkungen auf das Nachbarumfeld (bauliche Anlagen, Kubatur, fließender und
ruhender Verkehr, Stadtgestalt/Stadtbild, Lärmimmissionen, etc.) teilweise mit entsprechenden
Fachgutachten untersucht und bewertet werden.
Aus diesem Grund sind sie nicht Gegenstand dieses Änderungsverfahrens, sondern werden
bauleitplanerisch zu einem späteren Zeitpunkt in einem separaten (umfassenden) Änderungsverfahren
behandelt.
Die Erweiterung des OP-Traktes kann davon inhaltlich unabhängig und zeitlich vorgezogen erfolgen, da ein
zeitgemäßer OP quasi das „Herzstück eines jeden Krankenhauses“ mit schneidenden Fächern ist und am
Standort Detmold auch losgelöst von der Gesamtstrategie „Gesundheitscampus Detmold 2025“ optimal
funktionieren muss.
Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung daher, dem Antrag der KLG für die
Erweiterung des OP-Traktes zu folgen und den Aufstellungsbeschluss für die 2. (beschleunigte) Änderung
des Bebauungsplanes 01-48A „Kreiskrankenhaus“ zu fassen.

Auswirkungen für den städtischen Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein lfd. Jahr Folgejahre

Ergebnisplan/-rechnung
Im Budget enthalten

Ertrag
Aufwand 5.000,- € *

Finanzplan/-rechnung
Im Budget enthalten

Einzahlung
Auszahlung 5.000,- € *

*= geschätzter Verwaltungsaufwand für die Betreuung des Bebauungsplanverfahrens (nicht refinanzierbare Verwaltungstätigkeiten)

Der Bürgermeister
i. V.

Lammering

Anlage
Übersichtsplan 1 : 5 000
Flurkartenauszug
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen B-Plan 01-48A „Kreiskrankenhaus“
Luftbild
Antrag der KLG auf B-Planänderung
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